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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.1975

Norm

ArbVG §60

BRG §9 Abs9

BRWO 1947 §13

Rechtssatz

Die Verkürzung der Frist zwischen Ausschreibung der Wahl und Wahltag auf eine Woche stellt über den

Anfechtungsgrund gemäß § 9 Abs 8 BRG hinaus nur dann eine Nichtigkeit dar, wenn die Frist so verkürzt worden wäre,

daß dem Wahlberechtigten die Ausübung des Wahlrechtes nicht bloß erschwert, sondern praktisch überhaupt

unmöglich gemacht worden wäre.

Entscheidungstexte

4 Ob 5/75
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